jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 105 Aul3StrG Befragung
Minderjahriger

Aul3StrG - AulRerstreitgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Das Gericht hat Minderjahrige in Verfahren Uber Pflege und Erziehung oder die persdnlichen Kontakte
personlich zu héren. Der Minderjahrige kann auch durch den Kinder- und Jugendhilfetrager, die
Familiengerichtshilfe, durch Einrichtungen der Jugendgerichtshilfe oder in anderer geeigneter Weise, etwa durch
Sachverstandige, gehort werden, wenn er das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn dies seine
Entwicklung oder sein Gesundheitszustand erfordert oder wenn sonst eine AuRerung der ernsthaften und
unbeeinflussten Meinung des Minderjahrigen nicht zu erwarten ist.

2. (2)Die Befragung hat zu unterbleiben, soweit durch sie oder durch einen damit verbundenen Aufschub der
Verfligung das Wohl des Minderjahrigen gefahrdet ware oder im Hinblick auf die Verstandnisfahigkeit des
Minderjéhrigen offenbar eine tiberlegte AuRerung zum Verfahrensgegenstand nicht zu erwarten ist.

In Kraft seit 26.04.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 105 AußStrG Befragung Minderjähriger
	AußStrG - Außerstreitgesetz


